
 

   
 

 

   
 

VEREINSSATZUNG 

Errichtet am 16.2.2025 in Frankfurt am Main 
  

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen HorizontAL. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden 

und führt danach den Zusatz „e.V.". 

(2) Der Sitz des Vereins ist Frankfurt am Main. 

(3) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Eintragung und endet am darauffolgenden 

31.12. Danach ist das Geschäftsjahr das Kalenderjahr. 

  

§ 2 Zweck 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung und Stärkung der albanischen Gemeinschaft im 

Rhein-Main-Gebiet in Bildung, Kultur, Integration, Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Innovation, 

gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 5, Nr.7, Nr. 13, Nr. 22 AO. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

● Fachtagungen 

● Aufführungen 

● Veranstaltungen 

● Öffentlichkeitsarbeit 

● wissenschaftliche Tätigkeit 

● Wettbewerbe 

● Fortbildungen 

● Mentoring 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins, bestehend aus Mitglieder- und/oder Spendenbeiträgen sowie aus 

Fördermitteln, dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  

(4) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine 

Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

  



 

   
 

 

   
 

 

§ 3 Beitritt 

(1) Mitglied des Vereins kann jede (natürliche) Person werden. 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjährigen 

ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand entscheidet 

über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss er 

gegenüber dem Antragsteller nicht begründen. 

(3) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige 

Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern auf 

Lebenszeit ernennen.  

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod (bei juristischen Personen mit deren 

Erlöschen), Austritt oder Ausschluss. 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit 

einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 

ausgeschlossen werden, wenn es a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des 

Vereins in schwerwiegender Weise schädigt oder b) mehr als drei Monate mit der Zahlung 

seiner Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher 

Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht eingezahlt hat. Dem 

Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 

Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher 

mitzuteilen. 

  

§ 5 Mitgliedsbeitrag und Beitrittsgebühr 

(1) Der Mitgliedsbeitrag wird in der Mitgliederversammlung festgelegt. 

(2) Eine Beitrittsgebühr wird nicht erhoben. 

(3) Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den Mitgliedsbeiträgen befreit. 

  

§ 6 Organe 

(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  

  

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Kalenderjahr ist vom Vorstand eine ordentliche 

Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer 

Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. 



 

   
 

 

   
 

(2) Ein rechtzeitig vor Ablauf der Einladungsfrist eingehender Antrag eines Mitglieds ist in die 

Tagesordnung aufzunehmen. 

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das 

Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 

(4) Sitzungsleitung und Hausrecht auf der Mitgliederversammlung obliegen dem Vorstand. Der 

Vorstand kann die Sitzungsleitung delegieren. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich nicht-öffentlich.  

(6) Die Mitgliederversammlung kann jede Entscheidung des Vorstands mit einer 

Zweidrittelmehrheit ändern. 

(7) Auf der Mitgliederversammlung muss der Vorstand über das abgelaufene Geschäftsjahr und 

die Zeit danach bis zur Mitgliederversammlung berichten. Der Vorstand sollte einen schriftlichen 

Tätigkeitsbericht vorlegen.  

(8) Der Vorstand bzw., im Falle einer Wahl auf der Mitgliederversammlung, der neue Vorstand 

soll einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten des Vereins 

(9) Jedes Mitglied hat das Recht, Einsicht in die Protokolle der Mitgliederversammlungen und 

Vorstandssitzungen zu nehmen. 

 

§ 8 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird von einem durch die Mitgliederversammlung zu wählende 

Versammlungsleiter geleitet. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller 

Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, 

innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung 

einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Stimmen 

der anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der 

anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl 

durchzuführen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei 

Vierteln, der Beschluss über die Änderung des Zwecks oder die Auflösung des Vereins der 

Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder. 

(4) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll 

zu fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist. Der 

Protokollführer wird bei Beginn jeder Versammlung bestimmt.  

 



 

   
 

 

   
 

 

§ 9 Vorstand 

(1)  Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des 

Vorstandes gemeinschaftlich, darunter 1. oder 2. Vorsitzender, vertreten.  

(2) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, 2. Vorsitzenden und einer Vertretung, dem 

Kassenwart und einer Vertretung, sowie zwei weiteren Mitgliedern.  

(3) Die Mitglieder des Vorstands werden einzeln, in geheimer Wahl und mit der Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Ein 

Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. 

(4) Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im 

Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Alle Mitglieder des Vorstands müssen voll 

geschäftsfähig sein. 

(5) Die Wiederwahl aller Mitglieder des Vorstands ist zulässig. 

(6) Der Rücktritt eines Vorstandsmitglieds ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. 

(7) Die Vorstandstätigkeit endet mit Zugang einer entsprechenden Erklärung nach Abs. 6, dem 

Verlust der Geschäftsfähigkeit oder dem Tod. 

(8) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder 

des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die 

Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 

(9) Scheidet der Vorsitzende aus, so wählt der verbliebene Vorstand aus seiner Mitte einen 

neuen Vorsitzenden für den Rest der Amtszeit. Dies kann auch ein nach Abs. 9 nachgerücktes 

Vorstandsmitglied sein. 

 

§ 10 Advisory Board 

(1) Der Vorstand kann nach Bedarf ein Advisory Board ernennen. Es berät den Vorstand, hat 

keine Stimmrechte und keine rechtlichen Befugnisse für den Verein. 

(2) Mitglieder des Advisory Board können natürliche oder juristische Personen sein, die eine 

strategische Bedeutung für den Verein haben. Diese sind keine Mitglieder des Vereins. 

(3) Hierzu ernannte Personen sollen einen besonderen Wert für den Verein darstellen und bei 

der Ernennung entsprechend berücksichtigt werden.  

 

 

 

 



 

   
 

 

   
 

 

§ 11 Stimmrecht, Wahlen, Abstimmungen, Beschlussfähigkeit 

(1) Jedes Mitglied hat eine Stimme bei allen Wahlen und Abstimmungen im Verein.  

(2) Alle Wahlen und Abstimmungen sind nicht geheim, es sei denn, die Satzung bestimmt dies. 

Die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder kann bestimmen, ob eine Wahl oder 

Abstimmung geheim zu erfolgen hat. 

  

§ 12 Haftung und Auslagenersatz 

(1) Personen, die mit Zustimmung des Vereins für diesen tätig sind, haften dabei für dem Verein 

zugefügte Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

(2) Personen, die mit Zustimmung des Vereins für diesen tätig sind, sind von der Haftung, die 

dabei gegenüber Dritten entsteht, freizustellen; es sei denn, sie haben den Schaden vorsätzlich 

oder grob fahrlässig verursacht. 

(3) Abs. 1 und Abs. 2 gelten auch für den Vorstand. 

  

§ 13 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke 

(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein 

Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung 

keine anderen Personen beruft. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 

das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere 

steuerbegünstigte Körperschaft, zwecks Verwendung für gemeinnützige Zwecke. Die Auswahl 

der entsprechenden Empfänger wird mit einfacher Mehrheit der Mitgliederversammlung 

getroffen. 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die 

Rechtsfähigkeit entzogen wurde. 


